
Auftrag zum Konto-/Depotübertrag

Name der bisherigen konto-/depotführenden Bank

DÜ – V1 06/09

1.  Von Konto-/Depot bei der bisherigen Bank
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Unterschrift 1. Depotinhaber Unterschrift 2. Depotinhaber

Ort Datum

BIC

Straße

PLZ, Ort

bisherige Depotnummer

Konto-/Depotbezeichnung

Straße

Wertpapierbezeichnung ISIN Stückzahl/Nominale

Meinl Bank Konto-/Depotnummer IBAN

Konto-/Depotbezeichnung

Name 2. Depotinhaber

Name 1. Depotinhaber

BLZ

3. Übertrag von Wertpapierpositionen auf das Depot bei der Meinl Bank AG:

1 9 2 4 0

Übertrag des gesamten Depots (sämtliche Depotwerte) Übertrag folgender Wertpapiere:

Ich (Wir) erteile(n) Ihnen den Auftrag das Guthaben vom o.g. Konto bei der bisherigen Bank auf das o.g. Konto bei der
Meinl Bank AG zu überweisen. Allfällige Spesen und KEST werden automatisch in Abzug gebracht. 

4. Überweisung von Kontoguthaben

5. Konto-/Depotauflösung
Darüber hinaus erteile(n) ich (wir) Ihnen den Auftrag, die oben genannten Konten/Depots bei der bisherigen Bank abzuschlie-
ßen und aufzulösen. (Bitte beachten Sie, dass zur Schließung von Konten/Depots die Unterschrift aller Konto-/Depotinhaber
erforderlich ist.)

bisherige Kontonummer

Name 1. Depotinhaber

Name 2. Depotinhaber

2.  Auf Konto-/Depot bei der Meinl Bank AG

Bitte senden Sie das Original an die bisher konto-/depotführende Bank:

Abwicklungshinweis: Lagerstellenanfragen richten Sie bitte direkt an das Wertpapiersettlement der Meinl Bank AG: Tel. +43 1 531 88 DW 269 oder DW 272. 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne das Servicecenter-Team unter +43 1 531 88 321 zur Verfügung.

PLZ, Ort

MEINATWW

Meinl Bank AG, Bauernmarkt 2, A-1010 Wien 

Wichtige Hinweise: 
Für die Übertragung der Wertpapiere ist eine angemessene Bearbeitungszeit zu berücksichtigen, während dieser über die zu übertragenden Wertpapiere nicht
verfügt werden darf. Die mit der Übertragung der auf einem bei ihr geführten Depot erliegenden Wertpapiere beauftragte Bank kann nach Maßgabe der zugrunde
liegenden vertraglichen Vereinbarung mit dem Depotinhaber die Übertragung verweigern, worauf die Meinl Bank keinen Einfluss hat.
Sowohl die Übertragung eines Wertpapier-Depots auf einen anderen Steuerpflichtigen als auch der Wechsel desselben Steuerpflichtigen zu einem anderen
Kreditinstitut löst eine KESt-pflichtige Entnahme aus. Korrespondierend kommt es bei der Depoteinlage zu einer KESt-Gutschrift.
Die Übertragung von Anteilen an ausländischen Investmentfonds kann zum Abzug einer Sicherungssteuer iSd § 42 Abs 4 InvFG führen.
Ob aufgrund des Konto-/Depotübertrages ein Tatbestand des Schenkungsmeldegesetzes 2008 erfüllt wird, wird von der Meinl Bank AG nicht überprüft werden.


